
Satzung des  

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. - Diakonie RWL in der Fassung vom 

22.06.2016  

 

– Auszug –  

 

 

§ 13  

Hauptversammlung 

 

(1) Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus entsandten und gewählten Delegierten der 

Mitglieder. 

 

a) Die drei Landeskirchen werden vertreten durch drei Delegierte der Evangelischen Kirche im 

Rheinland, drei Delegierte der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie durch eine Delegierte 

oder einen Delegierten der Lippischen Landeskirche. 

 

b) Der Verband Evangelischer Krankenhäuser Rheinland/Westfalen/Lippe entsendet eine Dele-

gierte oder einen Delegierten. 

 

c) Freie Träger mit bis zu 1.000 VZÄ wählen ihre Delegierte. 

Nr. 1 Zusammensetzung einer Wahlversammlung freier Träger mit bis zu 1.000 Vollzeitäquiva-

lenten (VZÄ) 

1Alle Mitglieder - mit Ausnahme kirchlicher Körperschaften der drei Landeskirchen - mit bis zu 

1.000 Mitarbeitenden, gerechnet auf Vollzeitbasis (im Folgenden: VZÄ), werden, sofern der 

Vorstand keine schriftliche Wahl (Brief-wahl) festlegt, zu einer Wahlversammlung einberufen. 

2Jedem Rechtsträger mit bis zu 1.000 VZÄ steht eine Stimme zu; Stimmübertragung an ein 

anderes in der Wahlversammlung stimmberechtigtes Mitglied ist durch schriftliche Vollmacht 

möglich. 3Die Wahlversammlung ist dann beschlussfähig, wenn insgesamt mindestens 40 

stimmberechtigte natürliche Personen anwesend sind. 4Anstatt einer Wahlversammlung kann 

der Vorstand sich auch für eine schriftliche Wahl (Briefwahl) der Delegierten entscheiden. 5In 

diesem Fall müssen sich mindestens 60 Mitglieder mit bis zu 1.000 VZÄ an der Abstimmung 

beteiligen. 6Näheres kann eine Wahlordnung regeln. 

 

Nr. 2 Anzahl der zu wählenden Delegierten und Zählmodus 

1Die Zahl der zu wählenden Delegierten richtet sich nach den insgesamt bei den Mitgliedern mit 

bis zu 1.000 VZÄ tätigen VZÄ innerhalb des Verbandsgebietes. 2Je angefangene 2.000 VZÄ 

wird je eine Delegierte oder ein Delegierter für die Hauptversammlung gewählt.3Hat das Mitglied 

seinen Sitz außerhalb des Gebietes des Diakonischen Werkes, sind die VZÄ, die in Rheinland, 

Westfalen und Lippe tätig sind, entscheidend. 4Die Zahl der insgesamt zu wählenden Delegier-

ten kann sich dadurch entsprechend erhöhen. 5Der Verwaltungsrat stellt auf Vorschlag des Vor-

standes verbindlich fest, wie viele Delegierte jeweils zu wählen sind. 

 

Nr. 3 Keine Teilnahme an der Wahlversammlung 

1Mitglieder, die sich für eine Gesamtzählungsvariante nach § 13 Abs. 1 Buchstabe d) Nr. 3 

entschieden und dies entsprechend fristgerecht mitgeteilt haben, können nicht mehr an der 

Wahlversammlung nach § 13 Abs. 1 Buchstabe c) teilnehmen. 2Ihre VZÄ werden dann auch 

nicht mehr bei der Bestimmung der zu wählenden Delegierten berücksichtigt. 3Näheres, insbe-

sondere die Ausschlussfristen der Mitteilung zur Gesamtzählung, bestimmt die Wahlordnung. 

  



d) Freie Träger mit mehr als 1.000 VZÄ entsenden Delegierte.  

Nr. 1 Delegierte freier Träger mit mehr als 1.000 VZÄ  

Alle Mitglieder - mit Ausnahme kirchlicher Körperschaften der drei Landeskirchen - mit mehr als 

1.000 VZÄ entsenden Delegierte in die Hauptversammlung. 

 

Nr. 2 Anzahl der zu entsendenden Delegierten 

1Bis zu 1.999 VZÄ wird eine Delegierte oder ein Delegierter, ab 2.000 VZÄ und für jede weitere 

angefangene 2.000 VZÄ werden je eine weitere Delegierte oder ein weiterer Delegierter in die 

Hauptversammlung entsandt. 2Kann ein Mitglied zwei oder mehr Personen entsenden, kann 

auch eine Person mehrere Stimmrechte für dieses Mitglied in der Hauptversammlung alleine 

wahrnehmen. 3Ist streitig, wie viele Delegierte das Mitglied entsenden kann, entscheidet der 

Verwaltungsrat endgültig. 

 

Nr. 3 Gesamtzählung 

1Mehrere Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe c) oder d) können entscheiden, dass sie eine 

Gesamtzählung ihrer VZÄ wünschen. 2In diesem Fall müssen diese Mitglieder gemeinsam in 

einem Schriftsatz fristgerecht erklären, dass sie sich für die Gesamtzählungsvariante verbind-

lich für eine Wahlperiode entscheiden. 3Diese Mitteilung muss rechtsverbindlich von all diesen 

Mitgliedern unterzeichnet sein. 4Sie haben dann das Recht, gemäß Buchstabe d) Nr. 1 und Nr. 

2 Delegierte zu entsenden, wenn sie zusammen mehr als 1.000 VZÄ haben. 

 

e) Für die im diakonischen Arbeitsfeld tätigen Mitarbeitenden der kirchlichen Körperschaften öf-

fentlichen Rechts entsenden die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche 

von Westfalen jeweils sieben Delegierte und die Lippische Landeskirche eine Delegierte oder ei-

nen Delegierten. 

 

f) Die regionalen Diakonischen Werke, die ihren Sitz im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rhein-

land oder im Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen haben, entsenden je insgesamt 15 

Delegierte; aus der Lippischen Landeskirche kann eine Delegierte oder ein Delegierter in die 

Hauptversammlung entsandt werden. 

 

g) 1Die Fachverbände, die nach dem Recht der jeweiligen Gliedkirche anerkannt und im Bereich 

Rheinland-Westfalen-Lippe tätig sind, entsenden insgesamt zehn Delegierte. 2Sofern Fachver-

bände nicht übergreifend in Rheinland-Westfalen-Lippe tätig sind, sind sie nur dann befugt, Dele-

gierte in die Hauptversammlung zu entsenden, wenn sie besonders vom Verwaltungsrat anerkannt 

sind. 3Die Anzahl der Delegierten werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen zusätzlich 

zu den zehn Delegierten gemäß Satz 1 bestimmt. 

 

h) Der Verwaltungsrat kann nach § 17 Buchstabe o) bis zu zehn Personen zusätzlich berufen. 

 

i) Die Mitglieder des Verwaltungsrates, sofern sie nicht bereits Mitglied der Hauptversammlung 

aufgrund der Buchstaben a) bis h) sind, können an der Hauptversammlung teilnehmen, in diesem 

Fall jedoch ohne Stimmrecht. 

 

(2) 1Die Amtsdauer der Hauptversammlung beträgt fünf Jahre. 2Die Delegierten bleiben bis zur 

Neuwahl im Amt. 

 

(3) Näheres (z. B. Fristen, Stichtage) wird in einer Wahlordnung geregelt.  

 

 

§ 14  

Aufgaben der Hauptversammlung 

 

(1) Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben: 



a) Sie berät und beschließt unbeschadet der Regelung in § 2 Abs. 8 über Grundsatzfragen der 

Arbeit des Diakonischen Werkes. 

 

b) Sie nimmt den über jedes Geschäftsjahr zu erstattenden Bericht über die Arbeit des Diakoni-

schen Werkes entgegen, stellt die Jahresrechnung/den Jahresabschluss fest und beschließt den 

Wirtschaftsplan. 

 

c) Sie beschließt über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes. 

 

d) Sie wählt die zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrates. 

 

e) Sie beschließt über Änderungen der Satzung auf Vorschlag des Verwaltungsrates. 

 

f) Sie beschließt über die Auflösung des Diakonischen Werkes auf Vorschlag des Verwaltungsra-

tes. 

 

g) Sie erlässt die Beitragsordnung für das Diakonische Werk auf Vorschlag des Verwaltungsra-

tes. 

 

h) Sie beschließt die Wahlordnung für die Hauptversammlung und kann eine Wahlordnung für 

den Verwaltungsrat beschließen. 

 

(2) Beschlüsse zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen sowie die Auflösung des Diakoni-

schen Werkes werden mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Anwesenden gefasst und bedür-

fen der Zustimmung der Landeskirchen.  

 

 

§ 15  

Arbeitsweise der Hauptversammlung 

 

(1) 1Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates leitet die Hauptversammlung und bestimmt 

die Protokollführung. 2Bei deren oder dessen Verhinderung werden die Leitung und die Bestim-

mung der Protokollführung durch ihre oder seine Stellvertretung wahrgenommen. 

 

(2) 1Die Hauptversammlung ist durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsra-

tes mindestens einmal jährlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen in Text-

form, insbesondere in elektronischer Form (E-Mail), mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

2Sie muss einberufen werden und innerhalb von zwei Monaten stattfinden, wenn mindestens 50 

Mitglieder der Hauptversammlung es mit schriftlicher Begründung bei der oder dem Vorsitzenden 

des Verwaltungsrates beantragen. 3Zur Fristberechnung ist der Versand der Einladung an die zu-

letzt mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse (vgl. § 7 Abs. 10) entscheidend. 

 

(3) 1Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Delegierten un-

abhängig von ihrem Stimmrecht anwesend ist. 2Ist die Hauptversammlung nicht beschlussfähig, 

so ist die nächste innerhalb von sechs Wochen mit derselben Tagesordnung einzuberufende 

Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 3Hierauf ist in der 

Einladung hinzuweisen. 

 

(4) 1Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst. 2Un-

gültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. 

 

(5) Beschlüsse der Hauptversammlung sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versamm-

lung sowie des Abstimmungsergebnisses von der Protokollführung in einer Niederschrift festzu-

halten; die Niederschrift ist von der Versammlungsleitung und der Protokollführung zu unter-

schreiben. 


